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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1971

Norm

StGB §142 B

Rechtssatz

Gewalt ist jede Einwirkung auf den Körper des Opfers (insbesondere jede Handanlegung, mag sie auch keine

besondere Kraftanstrengung erfordern), die bestimmt und geeignet ist, einen vorhandenen oder zu erwartenden

Widerstand zu überwinden oder von vornherein unmöglich zu machen.
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